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Zeit, bis sie diese Tatsache ins Auge gefaßt" haben. Augen haben und
nicht sehen", so lautet ein Ausspruch von tiefer Wahrheit im Psalm 115. Bei
Matthäus (13, 13) heißt es ähnlich: mit sehenden Augen nicht sehen".
Während es die Evangelisten ziemlich genau getroffen haben, scheint sich
die Technik bisweilen wenig um das Sehbehindertenwesen zu kümmern.
Blindstrom" wird jener Verluststrom in der Wechselstromtechnik
genannt, bei dem keine Wirkleistung (in Watt) vorhanden ist. Im Lexikon
steht dazu deutlich lesbar vermerkt: nutzlose, unerwünschte Belastung".
Bei den Buchbindern bedeutet Blindpressung Farblosigkeit und späteres
Dunklerwerden (bei einem Bucheinband). Blindmaterial" ist im Buchdruck

als Füllmaterial eingesetzt, das nicht mitgedruckt wird, also blind"
mitläuft. Beteiligt an der Wortsammlung sind aber auch die Schreiner mit
ihrem Blindholz", das jeweils das billigere Holz im Innern eines
Möbelstückes bezeichnet.
Eine glatte Unterschiebung erlaubt sich die Transportbranche mit dem
Ausdruck des blinden Passagiers", der sich um das Zahlen drückt. Aber
noch mehr riskiert die pharmazeutische Industrie, sie deutet geradezu auf
Ignoranz hin, wenn sie von Blindversuchen" spricht. Blindversuche"
heißen jene Versuche, bei denen ein Präparat ohne genaueres Wissen der
Versuchsperson verabreicht wird. Beim Doppelblindversuch" weiß selbst
der Untersuchungsleiter nicht so recht, was eigentlich wann verabreicht
werden soll. Ronald Roggen

Stil

Es geht nichts über Klarheit!

Der hiernach abgedruckte Brief einer Amtsstelle dürfte ein Musterbeispiel
dafür sein, mit welchen Erklärungen" ein Durchschnittsbürger abgespeist
wird; es handelt sich um einen Brief, mit dessen Inhalt der Empfänger
gar nichts anfangen kann, weil er völlig unverständlich ist. Oder sind Sie
in der Lage, nach mehrmaligem Durchlesen zu sagen, was der Verfasser
eigentlich wollte? Bestimmt werden täglich viele solcher Schreiben
versandt, ohne daß sich der Empfänger wehrt. Der Einfachheit halber wird er
die Sache kopfschüttelnd ad acta Papierkorb) legen oder von der am
Schluß des Schreibens gemachten Möglichkeit Gebrauch machen. Hier nun
der Brief:
Für Ihre persönlichen AHV-IV-EO-Beiträge (Nachträge) der Jahre 1977

bis 1981 erhalten Sie gemäß den neuen Wehrsteuermeldungen rektifizierte
Beitragsverfügungen. Auch für das Jahr 1976 erhalten Sie noch eine
Nachtragsbeitragsverfügung, da für Beiträge, die aufgrund einer
Nachsteuerveranlagung festgesetzt werden, nicht die Verjährungsfrist von fünf
Jahren nach Ablauf des Kalenderjahres, für welches sie geschuldet sind,
gilt, sondern die Frist von fünf Jahren beginnt mit dem Ablauf des
Kalenderjahres, das auf dasjenige folgt, in dem die Nachsteuer rechtskräftig
veranlagt wurde (Art. 16 Abs. 1 AHVG). Wir hoffen, Ihnen mit diesen
Angaben dienen zu können. Für weitere Auskünfte stehen wir Ihnen
jederzeit gerne zur Verfügung und verbleiben mit freundlichen Grüßen:
Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber." O. W.
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